
Antrag auf Mitgliedschaft

Beruf:

Nationalität:

E-Mail:

Beginn der Mitgliedschaft: 

Name der Eltern: 

Name, Vorname: 
(des Antragstellers)

Straße: 

Geburtsdatum:

PLZ / Ort:

Telefon: 

Hiermit erkläre ich	    meinen Beitritt	
	

	    den Beitritt meines Kindes

in die TSG 1862 Weinheim e.V. und erkenne die Satzung des Vereins an. 

. .

(Bei Beitritt eines/einer Minderjährigen)

(freiwillige Angabe)

(freiwillige Angabe)

Der Beitritt erfolgt als aktives Mitglied der Abteilung:

Familienmitglieder im Verein:

Die anhängende Beitragsordnung ist Bestandteil des Vertrages. Diese und die Pflichtinformationen habe ich erhalten. 
Der Austritt ist zum 30.06. und 31.12. des Jahres möglich. Die Mitgliedschaft ist schriftlich bis spätestens einen  
Monat vor Vertragsende zu kündigen. Ausnahmeregelungen hiervon müssen begründet werden. 

monatl. halbj. jährl.

Abteilungs-/ Kategoriebeitrag:

Mitglieds-Nr.:
(wird vom Verein vergeben)

Aufnahmegebühr: € Grundbeitrag: € €

Unterschrift Antragsteller/Unterschrift Erziehungsberechtigte/r bei Minderjährigen
. .Weinheim,

SEPA-Lastschriftmandat

Name, Vorname: 

Straße: PLZ / Ort:

Name des Kreditinstituts:

IBAN:  DE

Für das / die Mitglied/er: 

E-Mail:Telefon: 

Gläubiger-Identifikationsnr.: DE 38TSG00000383114

Ich ermächtige die TSG Weinheim Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der TSG  
Weinheim auf meinem Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die  
Erstattung des belastenden Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Die Mandatsreferenznummer ist identisch mit der Mitgliedsnummer. Diese wird separat mitgeteilt.

Bitte in Druckbuchstaben schreiben

Datum, Ort und Unterschrift des Kontoinhabers (zwingend erforderlich)

Bei Rechnungsstellung fällt eine Gebühr in Höhe von 6,00 € an. Rechnungszahlung ist nur bei jährlicher Zahlungsweise möglich.

Turnus 
Grund-
beitrag:

. .

Turn- und Sportgemeinde 1862 Weinheim e.V.

Hector Sport-Centrum mit TSG-Center und Kindersportschule – Tel: 06201/99950   
Turn- und Sporthalle • TSG-Waldschwimmbad • Freudenberg Gesundheitsstudio • Sport-KiTa Purzel 



Änderungen sind jederzeit möglich.

Grundbeitrag Verein

Abteilungsbeiträge		

American Football	  	

Flag Football 		  6,00 €/monatl.
American Football Juniors 14–19 Jahre		  9,00 €/monatl.
American Football Seniors ab 19 Jahre		  12,00 €/monatl.
Ökonomisch Hilfebedürftige		  2,00 €/monatl.
Passive Mitglieder		  2,00 €/monatl.

Badminton	  18,00 €/Quartal

Basketball		

U12/Senioren		  22,50 €/monatl.
U8/U10		  12,00 €/monatl.

Weitere Familienmitglieder		  7,00 €/monatl.

Passive Mitglieder	       	 2,00 €/monatl.

Cheerleading
Queens 	 16,00 €/monatl.

Sparkles 	 16,00 €/monatl.
Tiaras	 14,00 €/monatl.

Fechten
Vollmitglied (Jugendliche/Erwachsene)	 204,00 €/jährl.
Ermäßigt (Studenten/2. Kind)	 144,00 €/jährl.
Passive Mitglieder	 84,00 €/jährl.

Handball	  4,00 €/monatl.

HSC-Tarife                                                siehe separater Flyer 

Hockey		

Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre	 18,00 €/monatl.
Erwachsene		  18,00 €/monatl.
Aktive, mannschaftsspielende Erwachsene	 32,00 €/monatl.
Familien, ab 3 Personen		  47,00 €/monatl.

Fußball		

Aktive	 7,00 €/monatl.

Weiteres Mitglied/Passive		  4,00 €/monatl.

Karate		  7,65 €/monatl.
Ökonomisch Hilfebedürftig		  3,00 €/monatl.

Lauftreff „Move, Run, Race“		  5,00 €/monatl.

Leichtathletik		

Leichtathletik bis 16 Jahre		  10,00 €/monatl.
Geschwister bis 16 Jahre	 5,00 €/monatl.

Ski		

Erwachsene	 12,00/jährl.
Jugendliche (16–18 Jahre)		  6,00/jährl.
Kinder		  frei

Schwimmen		  10,00 €/monatl.

Tanzsport
Ermäßigte		  8,00 €/monatl.

Passive		  2,00 €/monatl.

Vollzahler		  12,00 €/monatl.

Formation		  2,00 €/monatl.

Triathlon		  6,00 €/monatl.

Turnen
Leistungsgruppe	 14,00 €/monatl.
Nachwuchsgruppe	 7,00 €/monatl.
		

Wasserball		  4,00 €/monatl.

Für Sondergruppen und Sondereinrichtungen (z.B. Kurzzeit
mitglieder) legt der Vorstand die Beiträge fest. Ermäßigungen (für 
z.B. Schüler, Studenten, BW…) sind nur gegen Nachweis möglich, 
welche spätestens zum 30.10. des laufenden Kalenderjahres der 
Verwaltung für das Folgejahr vorliegen müssen.
Die Abteilungen können, mit Zustimmung des Vorstandes, zusätz-
liche Abteilungsbeiträge erheben.
Die Jahresmitgliedsbeiträge werden in der Regel bis spätestens 
31.03. eingezogen. Wahlweise kann eine monatliche, halbjährliche 
oder jährliche Abbuchung erfolgen. Grund- und Zusatzbeiträge wer-
den zu Beginn eines Monats fällig/abgebucht.
Für die Festlegung der Zahlungsmodalitäten der Abteilungsbeiträge 
ist die jeweilige Abteilungsleitung verantwortlich.
Eine Beitragserhöhung kann der Vorstand, bei  wirtschaftlicher Not-
wendigkeit bis zu einer Höhe von 5% (je Mitglied) aus dem Beitrag 
der Vollmitglieder errechnet, vornehmen.

Bei Nichteinlösung der Lastschrift werden eventuelle Bearbeitungs
gebühren des Kreditinstituts zusammen mit dem Beitrag fällig.
Die Beiträge werden mittels Lastschrift vom angegebenen Konto 
des Vereinsmitgliedes abgebucht (Bar- oder Rechnungszahlung ist 
in Ausnahmefällen, bei 1x jährlicher Zahlungsweise, möglich. Pro 
Rechnungsstellung wird eine Bearbeitungsgebühr von 6 € fällig. 
Rechnungszahlung ist nur bei jährlicher Zahlungsweise möglich.).

Kündigungsfristen: Der Austritt ist jeweils zum 30.06. und zum 31.12. 
eines Jahres möglich und ist schriftlich, mit original Unterschrift 

spätestens einen Monat vor Ende des jeweiligen Halbjahres, der 
Verwaltung der TSG 1862 Weinheim mitzuteilen.
Kündigungen werden innerhalb von drei Wochen seitens der TSG 
1862 Weinheim schriftlich bestätigt.
Zusätzliche Abteilungsordnungen sind möglich und bei den jeweiligen 
Abteilungsleitungen zu erfragen.
Mitgliedsbeiträge sind eine Bringschuld nach den Bestimmungen des 
BGB. Sie müssen regelmäßig gezahlt werden. Das Vereinsmitglied ist 
für die rechtzeitige und ordnungsgemäße Begleichung dieser Schuld 

verantwortlich. Auch bei einem Vereinsaustritt müssen rückständige 
finanzielle Verpflichtungen erfüllt werden. Dazu gehört auch die Ent-
richtung der Vereinsbeiträge bis zum Wirksamwerden des Austrittes 
nach erfolgter Kündigung unter Einhaltung der Kündigungsfrist. 

Bankverbindung TSG 1862 Weinheim e.V.: 
Volksbank Weinheim eG 

IBAN: DE98 6709 2300 0008 1958 11 / 
BIC: GENODE 61 WNM

Betrag/Zahlungsweise

Beitragsordnung (Vertragsbedingungen)

Beitragssätze (Stand 01.07.26 – Änderungen vorbehalten)

Betrag/Zahlungsweise

Die Datenschutzerklärung finden Sie hier:
https://www.tsg-weinheim.de/datenschutzerklaerung/

	 Beitragsgruppe		  monatl.	 jährl.	 Aufnahmegebühr
(A)	Mitglieder	 alle Aktiven ab 18 Jahren	 17,30 €	 207,60 €	 15,00 €
(B)	Ermäßigte Mitglieder	 Kinder, Jugendliche bis 18 Jahren	 14,30 €	 171,60 €	 10,00 € 

	 Studenten*/Azubis* auf Nachweis 
	 Rentner auf Nachweis 
	 Aktive Mitglieder ab 65 Jahren oder mit über  
	 40-jähriger Vereinszugehörigkeit ab 55 Jahren

(C)	Familienbeitrag für Mitglieder	 wirtschaftlich abhängige Kinder und Ehepartner	 35,60 €	 427,20 €	 15,00 €
(D)	Passive Mitglieder		  5,00 €	 60,00 €	 10,00 €
(E)	Ökonomisch Hilfebedürftige	 Hartz IV*- und Sozialhilfeempfänger* auf Nachweis 	 5,00 €	 60,00 €	 5,00 € 

	 Besitzer eines Sozialpasses*
* Studenten-/Azubinachweise sind jährlich, Arbeitslosen- und Sozialhilfeanträge sind halbjährlich vorzulegen.
Eine Beitragserhöhung kann der Vorstand, bei wirtschaftlicher Notwendigkeit bis zu einer Höhe von 5% (je Mitglied) aus dem Beitrag der 
Vollmitglieder errechnet, vornehmen.


